


EINGABEN AN DEN STRATEGEN APOLLONIOS 
AUS DER BONNER PAPYRUSSAMMLUNG 

Auf die Existenz einiger Urkundenfragmente aus dem Apollonios-Archiv 
in der Bonner Papyrussammlung1 hat bereits J. S c h w a r t z bei seinen 
Bemühungen hingewiesen, dieses Archiv des Strategen des Apollonopolites 
Heptakomias aus dem Beginn des II. Jhs. n. Chr. wieder zusammenzustellen2. 
Die Fragmente werden hiermit vollständig vorgelegt, wenn uns auch eine 
Einordnung in die bereits publizierten Teile des Archivs nicht gelungen ist3. 

P. Bonn. inv. 2 21 χ 18,5 cm Taf. 1 

Der Papyrus ist Teil eines τόμος συγκολλήσιμος. Reste solcher συγκολλήσιμοι 
sind im Apollonios-Archiv mehrfach erhalten, ohne dass sich jedoch nach den 
Prinzipien dieser Urkundenzusammenstellungen aus dem vorliegenden Papyrus 
Hinweise auf die Zugehörigkeit zu einem dieser, im Büro des Strategen zusam-
mengestellten Aktenstücke ergeben4. 

1 Zur Sammlung vgl. H. B r a u n e r t, Studien zur Papyrologie und antiken Wirtschafts-
geschichte Friedrich Oertel zum achtzigsten Geburtstag gewidmet (Bonn 1964) 34. Die Hrsgg. danken 
auch an dieser Stelle den Herren Direktoren des Seminars für Alte Geschichte der Rheinischen 
Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn für die leihweise Überlassung der Papyri und die Geneh-
migung zur Edition. 

2 Chr. d'Eg. 37 (1962) 348, Anm. 2, und ders., Kurzber. Giessen 21 (1965) 3 . — 
J. S c h w a r t z danken wir auch an dieser Stelle für die liebenswürdige Bereitschaft, einige 
schwierige Stellen mit uns zu besprechen. Seine Lesungsvorschläge sind jeweils vermerkt. 

3 Vgl. zum Urkundenbestand dieses Archivs zuletzt H. M a e h 1 e r, Chr. d'Eg. 41 (1966) 
342, Anm. 1 u. 2. Hier sind versehentlich ausgelassen P. Giss. 41—47, dafür wahrscheinlich zu 
Unrecht aufgenommen P. Oxy. 1293 (vgl. dazu bereits Schwartz , P. Alex. Giss., S. 5, Anm. 1). 
Hinzukommen weiter die von Maehler , a.O., edierten P. Brem. inv. 7.8 ( = SB 10277f.), sowie 
P. Alex. Giss. 14—61 (dort auch neu ediert P. Alex. 24 = 60, P. Brem. 32 = 17. 33 = 19. 34 = 
= IS, P. Flor. 326 = 25, P. Giss. 43 = 14. 44. = 22). [s. Korrekturzusatz]. 

4 Nach den Erfordernissen der Bürokratie werden vornehmlich Urkunden gleichen sachli-
chen Inhalts und/oder gleicher Provenienz zusammengestellt und nach ihrem Eingang chro-

[39] 
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Es liegen Reste von 3 Columnen vor, die jeweils durch eine Klebung von-
einander getrennt und von verschiedenen Händen geschrieben sind. Col. I 
und III zeigen jeweils eine grosse, aufrechte Schrift, Col. II eine verhältnis-
mässig kleine, aufrechte bis leicht nach rechts geneigte Schrift5. 

Von der Col. I sind nur noch wenige Zeilenschlüsse erhalten, die nach einem 
unbeschriebenen Raum erst in der Höhe von Z. 6 der Col. II beginnen. Nach 
Ausweis des ersten Zeilenschlusses handelt es sich wie in Col. II mit grosser 
Wahrscheinlichkeit um eine Eingabe an Apollonios:1 ] (Έπτα)κωμίας |2 

]παρητου|3 —].ος εδει|4 .— ]..ενα|5 ]. 
Col. III ist oben etwa bis zur Hälfte des Papyrus an der Klebung abgebro-

chen, einige Zeilenanfänge beginnen in Höhe von Z. 12 der Col. II. Der Text 
hat nach den Buchstabenresten bereits früher begonnen:1 παρ[— ·|2 του. 
[ 13 απο. [ 14 . ησ. . [ 15 συνί 16 εγλλ[ 17 το 
[ 18 «}[ 19 π[· 11 0 . ] . [ 1" . ε[· 112 π. 
[ 113 .[-

Der Inhalt der Col. II, die hier vorgelegt wird, bleibt trotz des vergleichs-
weise guten Erhaltungszustandes in Einzelheiten unklar. Nur in grossen Zügen 
lässt sich der Vorgang erschliessen, der zu der hier vorliegenden Eingabe eines 
Ophieus alias Mersis an den Strategen Apollonios geführt hat. 

nologisch geordnet. Im Apollonios-Archiv wären diese Anordnungsprinzipien in P. Alex. Giss. 
14—22 vereinigt, wenn die Idee des Hrsgs. zuträfe, „que nous avons là les restes d'un τόμος 
συγκολλήσιμος. . . , fait avec les déclarations de Tanyaithis, pour le mois de Pachôn, et con-
servé par les bureaux d'Apollonios" (ibid., S. 25). Aber abgesehen davon, dass die gleiche Pro-
venienz bei dem Erhaltungszustand von 3 dieser κατ' οΙκίαν άπογραφαί nicht nachweisbar 
ist (16. 18. 22 = P. Giss. 44; zur späteren Vereinigung von Urkunden mehrerer Ortschaften 
vgl. Μ. Η о m b e r t — C. P r é a u x , P. Brüx. Inv. E. 7616 [Pap. Lugd. Bat. 5, Leiden 1952] 
S. 1), unterscheiden sich die .Urkunden auch dadurch, dass lediglich 3 andere (14 = P. Giss. 
43. 15. 20) einen Vermerk am oberen Rand tragen (von anderer Hand nach P.M. M e y e r , 
Einl. zu P. Giss. 43, der von einem „Prüfungsvermerk ( ?)" spricht), während ein solcher Vermerk 
nach dem Erhaltungszustand mit Sicherheit gerade den beiden einzigen Urkunden fehlt, die 
eine Klebung aufweisen (17 = P. Brem. 32. 19 = P. Brem. 33). Der ungewöhnlich breite, un-
beschriebene Rand links in 22 = P. Giss. 44 von 3 cm (gegenüber 1,5 cm rechts) könnte nach 
den Beobachtungen an anderen Rollen (vgl. mit Berufung auf W i 1 с к e n bereits H о m b e r t — 
P r é a u x , a.O.) vielleicht darauf deuten, dass dieses Exemplar zur Einfügung in einen τόμος 
συγκολλήσιμος vorgesehen war. — Es bleiben dann im Apollonios-Archiv die bekannte Zu-
sammenstellung von Pachtangeboten auf Staatsland in P. Giss. 6.7, sowie P. Lips. Inv. 266 
= P. Giss., S. 30, eine Sammlung von Berichten über Bodenarten in P. Brem. 42 und eine — 
wahrscheinlich wie im vorliegenden Fall (vgl. auch unten P. Bonn. inv. 208) — von Eingaben 
in SB 8001 (unter Einschluss der Bemerkungen des Herausgebers, A. E. R. B o a k, Aeg. 15, 
1935, 265). Eine Übereinstimmung in der Herkunft ist nirgends zu erweisen, wenn auch P. Giss. 
7 auf Poïs weist. 

5 Vgl. zu dieser Schrift etwa Ε. В o s w i n к e 1 — P. J. S i j p e s t e i j n, Greek Papyri, 
Ostraca and Mummv Labiés (Amsterdam 1968) Nr. 18. 
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• Den Ausgangspunkt bildet der Aufbau der Eingabe, der offenbar einem 
Formular in der frühen römischen Kaiserzeit folgt:6 

1. Adresse in hypomnematischer Form7 (Z. 1—2) 
2. Angabe der allgemeinen rechtlichen Grundlagen, zugleich Vorgeschichte 

des Falles (Z. 3—10) 
3. Angabe des unmittelbaren, den Petenten betreffenden Anlasses, ein-

geleitet mit έπει (ούν) und Anrede des Adressaten (Z. 11—16) 
4. Eigentliche Petition, eingeleitet mit Bio (διότι.) δέομαι (άξιώ) (Z. 16ff.) 
Die rechtliche Grundlageliegt danach im Urteil des Epistrategen (Z. 6f.), 

Da 1) frühere Käufer, von denen eine Schuld auf den Namen des Ision ein-
getrieben werden sollte, durch ihre Eingabe das Urteil veranlasst haben (Z. 8f.), 
2) im Urteil selbst entschieden wurde, die Käufer, die von Anfang an abgesch-
lossen hatten, sollten (über Trapeziten) zur Begleichung der Fiskalschuld 
herangezogen werden (Z. 9f.), und 3) als Folge des Urteils Diakriten ihrem Gau-
strategen die Unterlagen über ausstehende Zahlungen Isions für eine bei γενημα-
τογραφία auferlegte πρόσοδος überreichten (Z. 4f. mit Komm.), wird folgendes 
nahegelegt : Grundbesitz des Ision war, da der Eigentümer Fiskalschuldner 
geworden war, auf dem Wege der γενηματογραφία mit einer zusätzlichen Ab-
gabe (die der Konfiskation der jährlichen Ernteerträge entsprach) belastet 
worden, bei der Rückstände aufgelaufen waren. Deshalb waren Diakriten mit 
der Überprüfung beauftragt. Der Grundbesitz war aber inzwischen auf dem 
Wege des Kaufes an andere Eigentümer übergegangen. Daher wurden die 
Rückstände von Käufern eingetrieben. Käufer und Grundstückseigentümer 
waren jedoch nicht (oder nicht in jedem Falle) identisch; es gab „Erst"-und 
„Zweit"käufer, von denen nach dem Urteil des Epistrategen nur die ersten 
zur Bezahlung herangezogen werden sollten. 

Bei der Beurteilung dieser „Käufe" liegen die Schwierigkeiten, die erneut 
zeigen, dass unsere Kenntnisse auf diesem Gebiet noch unzulänglich sind.8 

Hat der Staatsschuldner Ision seinen Grundbesitz privat verkauft und ist 
dieser dann ebenso privat weiterverkauft worden, oder ist sein Grundbesitz 
vom Staat eingezogen und von diesem verkauft worden, wobei Erst- und Zweit-
käufer durch das Überbieten bei der Versteigerung wie in P. Oxy. 513 zu 
erklären wären? Bei der zweiten Annahme müsste man folgern, dass der Staat 
nicht bereits durch die Verkaufssumme die auf dem verkauften Grundstück 

6 Eine Untersuchung über das Formular der Eingaben aus römischer Zeit ist ein Desiderat 
(vgl. zu den ptolemäischen jetzt A. Di B i t o n t o , A ag. 48, 1968, 53ff.). Wir geben für Par-
allelen hier lediglich Beispiele: BGU 1575; P. Brem. 37. 39; P. Fam. Teb. 15,75ff.; 43,26ff.; 
P. Fouad. 26; P. Oxy. 486, 1—16. 18ff.; SB 7376. 7472, 1—14. 16ff.; Stud. Pal. X X I I 54.; 

7 Epistolare Form in P. Fam. Teb. 15,75ff. 
8 Vgl. Μ. Τ a 1 a m a n с a, Contributi alio studio delle vendite alVasta nel mondo classico : 

Atti délia Accad. dei Lincei, Mem., Cl. di Sei. mor., stor. e filol., Ser. VIII, Vol. VI (Roma 1955) 
35ff., mit dem Urteil: „le fonti sono molto scarse sul regime delle vendite fiscali in Egitto nel I 
e II secolo d. Cr., e non permettono la ricostruzione delle varie fasi dell'incanto" (S. 210). 
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liegende Belas tung abdeckte , sondern dem Käufe r die vorangegangenen Rück-
s tände weiter au fbürde te . Auch wenn m a n der Gleichsetzung von έκφόρια und 
πρόσοδος durch T . K a i e n nicht zus t immt 9 , würde seine Folgerung aus 
OGIS 669, 29f., „dass einige Praefek ten den Versuch gemacht haben, bis zur 
Tilgung der am Boden haf tenden Schuld dieselbe den Käufe rn aufzubürden" , 
f ü r die Zeit 50 J a h r e nach dem Edik t , durch das Tib. Jul ius Alexander ähnliche 
Mißstände abstellen wollte, hier bes tä t ig t werden. Die Belastung der Ers t -
käufer wäre möglicherweise durch die zuerst übernommene Nutzniessung zu 
erklären. Bei der Annahme pr iva ten Verkaufs fäl l t die Erk lä rung des offenbar 
in mehreren Fällen erfolgten Weiterverkaufs nicht ganz leicht. F ü r die Stellung 
der Käufe r zum Staa t würde nur erneut bes tä t ig t werden, dass — wie „die 
Steuervergünst igung" — auch die Belastung „am Land , nicht am Besitz 
h a f t e t " 1 0 . 

Als Folge des Epis t rategenurtei ls sind dann die „Beischreibungen" erfolgt 
(Z. 11—16), d.h. neben die belasteten Grunds tücke wurden in den Einnahme-
listen die zur Zahlung heranzuziehenden Käufe r eingetragen. Die H a n d h a b u n g 
dieser Verwal tungsmassnahme wurde der Anlašs f ü r die Eingabe des Ophieus. 
I m einzelnen bleibt uns bei diesem Verfahren manches unklar , wenn auch 
gerade hierbei ein Vorschlag von J . S c h w a r t z zur Lesung in Z. 12 erheblich 
weitergeholfen h a t : Ophieus behaup te t , dass alle Käufe r aus dem Antaiopolites 
un te r einem religiösen Vorwand ausgelassen worden (Z. l l f . ) , dagegen aber 
einige aus Naboo und ein Bewohner von Krekis zu Unrecht belastet worden 
seien (Z. 13f.). F ü r sich selbst mach t Ophieus geltend, dass er mi t dem πόρος 
Isions gar nichts zu t u n habe, also offenbar weder zu den Ers t - noch zu den 
Zweitkäufern gehörte (Z. 15f.), und leitet seine Beischreibung nicht allein von 
der Bosheit und Missgunst (wohl der Beamten) ab, sondern daneben wahr-
scheinlich von deren Bestreben, übe rhaup t die E innahmespa l ten ausfüllen zu 
können (Z. 14). 

Das Pe t i t um des Ophieus zielt zunächst nur auf die Weiter le i tung seiner 
Eingabe an den Stra tegen des Antaiopolites (Z. 17f.). An ihn ist daher die 
eigentliche Bi t t e der Eingabe gerichtet , die im einzelnen nicht mehr erhal ten 
ist, deren Reste aber zeigen, dass es ihm u m den unmi t te lbaren Schutz gegen-
über den Beamten ging, die zur Bei treibung der Gelder bereits ausgesandt 
waren (Z. 18f.). 

Feder führend in dieser ganzen Angelegenheit sind also die Behörden des 
Antaiopol i tes : Dessen Diakr i ten waren mi t der Überp rü fung der Rücks tände 
des Ision be t r au t und haben die Unter lagen an ihren Strategen zurückgegeben 
(Z. 4f.). Dessen Stra tegen un te r s t anden die Beamten , die zur Ein t re ibung der 

9 P. Beri. Leihg., S. 242 (dort auch das folgende Zi ta t ) ; vgl. j e tz t dazu G. С h a 1 ο η, 
L'édit de Tiberius Julius Alexander. Étude historique et exégétique (Olten-Lausanne 1964) 153ff. 

1 0 I n der In te rp re ta t ion von OGIS 669, 26—29 L. К о e η e η, P. Kroll, S. 28; vgl. 
-auch С h a 1 ο η, a.O., 145f. 
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Gelder ausgesand t w u r d e n (Z. 18f.). Dessen Behö rden waren dahe r wahrschein-
lich auch f ü r die Beischre ibungen ve ran twor t l i ch (Z. 11—16). Zus t änd ig f ü r 
I s ion w a r also der Anta iopol i tes , u n d das wi rd d a d u r c h bes t ä t i g t , dass seine 
Söhne in diesem G a u das l i turgische A m t der D iak r i t en w a h r n a h m e n (vgl. zu 
Z. 5f.). D e m en t sp r i ch t es, w e n n Ophieus in seiner E i n g a b e in erster Linie, 
w e n n n ich t ausschliesslich die Be las tung v o n K ä u f e r n aus dem Anta iopol i tes 
als r ech tens beze ichnet . 

Die G r u n d s t ü c k e des Is ion, die v o m S t a a t be la s t e t waren , lagen aber wohl 
teilweise auf d e m Gebiete des Apollonopoli tes . N u r d a d u r c h ist die Benachr ich t i -
gung im A m t s v e r k e h r zwischen den S t ra t egen der b e n a c h b a r t e n Gaue zu er-
k lä ren (Z. 3). D a d u r c h wi rd aber zugleich e rk lä r t , w a r u m Bewohner des Apollo-
nopol i tes — wie Opliieus — ü b e r h a u p t be t ro f f en sein k o n n t e n . 

Άπολλωνίωι [στρατη]γώι 'Απολλωνοπ(ολίτου) ( Έ π τ α ) κ ω μ ί α ς 
παρά Ώ φ ι έ ω ς το[ΰ και] Μέρσιος "Ωρου των άπο κώμης Ναβοώι. 
ό του Άνταιοπολείτ[ου σ]τρ[α]τηγος 'Απολλώνιος εγραψέν σοι έπιστολήν 
μεταδεδόσθ-αι [αύτώ]ι [υ]πο διακριτών εκείνου τοϋ νομοΰ τά έκκεί-

5 μενα έν Ψ α . ι π . κ . [ . ] Ψ'α[. . ] νεω(τέρω ?) κατα[κ]ρίματα Ίσίωνος πατρός 
αύτών γενομένου βασιλικού γραμματέως Διοπολείτου κατά κρίσιν 
γενομένην ύπο 'Αρτω[ρίο]υ Πρισκίλλου τοϋ κρατίστου έπιστρατηγοΰ 
εξ έντυχείας τινών γενομένων αγοραστών απαιτουμένων τήν 
έν τω [Ί]σίωνι όφειλήν έπ{ε}ιμεμερικέναι εις τούς κατά 

πάντα τρα[πε]ζί[τα]ς 
10 έξ άρχής [θ]εμέγου[ς] άγοραστάς, 'iv' ή οφειλή τώ φίσκω άποδοθ-ή. 

έπεί οδν, κύριε, κατ ' έπήρεια[ν] δια τήν πρθ[φασ]ιν δ<ε)ισιδαιμονίας 
πάντας τούς άπο του ['Α]νταιοπολείτου άγοραστάς ύποστειλάμενοι 
ενίους άπο Ναβοώ παρέγραψαν ούδε τούτους ύγιώς, εχρωματίσαντό 
τινα άπο Κρήκεως εν μόναις (άρούραις) ιγ, 'ίνα λή'μ<(μ>ατα. [. . ]' 

προφανούς [. . ] . . . . 
15 . . έπηρεία και κακί[α] παραγραφή, και έμέ τον εν μηδενι τ ώ 

πόρω Ίσίωνος παρεμφερόμενον άδίκως παρέγραψαν. διότ-
ι δέομαι δια του άδει[οΰ]ς άξ[ιώματος τα] δίκαια μου π[ρ]9τείν[ει]ν 
{δεόμενος} τ ω τοϋ Ά ν τ α ι [οπολείτου στρατ]ηγώι, τοις νυν πεμφ9-εϊσ-
IV φανερά ποιήσαι [ i 12] μηδέ δντως με παραγραφή 

20 και εΐδώσι ως εν τ ώ [μηδενι ( ?) 3 - 4 ] σι παρέχειν έγράφη εν ταύτη 
πωλή[σει] .ν μ ο ι . [ ± 11].(αρουραι) κδ Σ ε ν π [ . ] . μ ο υ . . .μωουτος 
συγ9ρ. . ·9υσεν περ[ι (?) τούτον τό]ν νομον και τον 'Ανταιοπολείτην 
ηδ ι . [. ]ποντος εξ ακ9 [ ± 9 ] η . . ε . κ α σ ι ς ετι πε ρ ι ο υ . [ . ] . κατέχεται 
• λ . [7 -8 ] . vaca t 

25 .[ca. 20] . . . να . . ,υ[ 

] . . . [ 
]•[ 
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Ü b e r s e t z u n g 

An Apollonios, den Strategen des Apollonopolites Heptakomias, von Ophieus alias Mersis, 
dem Sohn des Horos, aus dem Dorfe Naboö. Der Stratege des Antaiopolites, Apollonios, hat 
dir einen Brief (des Inhalts) geschrieben, dass ihm von (den) Diakriten jenes Gaues die (Unter-
lagen über die) in (Ortsangabe) ausstehenden Zahlungen Isions, ihres Vaters, 
ehemaligen königlichen Schreibers des Diopolites, übergeben worden seien. (Die Übersendung 
erfolgte) gemäss einem Urteil, das von Artorius Priscillus, dem erlauchten Epistrategen, auf-
grund einer Eingabe einiger früherer Käufer, von denen die auf (den Namen des) Ision lautende 
Schuld eingetrieben werden sollte, ergangen ist. (In ihm wurde angeordnet), dass (die) Käufer, 
die von Anfang an abgeschlossen hatten, auf die in jeder Hinsicht zuständigen Trapeziten auf-
geteilt werden sollten, damit die Schuld dem Fiskus bezahlt werde. 

Während sie danach, о Herr, böswillig unter dem Vorwand einer Gottesfurcht alle Käufer 
aus dem Antaiopolites ausliessen, schrieben sie einige aus Naboö bei, nicht aber korrekterweise 
diese, sie schwärzten (auch) einen aus ICrekis für lediglich 13 Aruren an; damit (die) Einnahme-
spalten frei von (oder: aufgrund von) offenkundigem unter Bosheit und Missgunst eine 
Beischreibung erhielten, schrieben sie auch mich ungerechtfertigterweise bei, der ich in keinem 
Punkte mit Isions Vermögen in Verbindung stehe. 

Deshalb bitte ich, durch diese freimütige Eingabe meine Rechtsansprüche dem Strategen 
des Antaiopolites zu übersenden, damit denen, die jetzt geschickt werden, klargemacht wird,. 
dass noch dass ich wirklich beigeschrieben werde (?) , und dass sie wissen, dass bei 
diesem Kauf 

K o m m e n t a r 

Z. 2. Ώφιεύς. Diese Lesung ist neben Όφιεύς ungewöhnlich. Da jedoch der Name mit 
gedehntem Anfangsbuchstaben in Urkunden des Apollonios-Archivs erscheint — vgl. Ούφιεύς 
in P. Brem. 37, 18; P. Giss. 61,23 (vgl. auch Hrsg. zu Z. 4 ) — , kann auch die Schreibung auf 
unserem Papyrus nicht ausgeschlossen werden. — Eine Verbindung des Petenten zu einem der 
anderen Träger dieses Namens, der offenbar in Naboö und seiner Umgebung gebräuchlich war 
(vgl. unten), ist nicht ersichtlich. Dagegen ist mit grosser "Wahrscheinlichkeit Verwandtschaft, 
vielleicht sogar Identität gegeben mit dem (oder einem der) Träger des Namens Mersis, Sohn 
des Horos, in P. Alex. Giss. 25 ( = P. Flor. III 26), 15. 19; 35, 6.43.47; P. Flor. III 327, 14 (zur 
Herkunft aller dieser Urkunden aus Naboö vgl. S c h w a r t z , zu P. Alex. Giss. 35,6). 

Ναβοώι. Diese Schreibung kann neben Ναβοώ in den P. Brem., sowie hier Z. 13 nicht 
mehr als üblich angesehen werden (so noch M e y e r , zu P. Giss. 58, S. 6). Νακοώι ist nach der 
Erstedition von P. Flor. III 326. 331 leider noch immer aufgeführt bei А. С а 1 d e r i η i, Di-
zionario geografico I 2 (1966) 159. — Naboö liegt wie alle Ořte dieses Gaues, aus denen amtliche 
Aktenstücke dieses Archivs erhalten sind, in seinem nördlichen Teil (vgl. dazu bereits M e у e r, 
a.O., S. 5f. und zur Zusammengehörigkeit dieser Orte noch P. Flor. III 330). Wie durch die 
Lage Naboös an der Nordgrenze des Gaues Verbindungen zum angrenzenden Lykopolites be-
standen (vgl. ausser M e y e r , a.O., noch P. Brem. 11), so ergibt sich aus den Erwähnungen 
des gegenüberliegenden Antaiopolites (vgl. P. Brem. 18, 9; 24,16; 37; P. Giss. 65,11; 84 II 9 ; 
P. Oxy. 488), dass Naboö in der Nähe des Nils, also im Nordosten des Gaues, gelegen war. 

Z. 3. Als Stratege des Antaiopolites. ist bisher für den Begimf des 2. Jhs. n. Chr. nur Chai-
remoń aus P. Brem. 37,14 bekannt, der unter dem Epistrategen Flavius Philoxenus amtierte 
(vgl. G. M u s s i e s, Supplément à la liste des stratèges des nomes égyptiens de H. Henne·. Studia 
Papyrologica varia, coll. Ε. В о s w i η к e 1 — P. W. P e s t m a η η — P. J. S i j p e s t e i j η 
[Pap. Lugd. Bat. 14, Leiden 1965], S. 15, Nr. 2). Da die Amtszeit des hier genannten Stra-
tegen Apollonios unter die Epistrategie des M. Artorius Priscillus fällt (vgl. zu Z. 7), muss 
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er einer der Vorgänger des Chairemon gewesen sein. —· Die Zusammenarbeit zwischen den 
Strategen des Apollonopolites und des Antaiopolites ist durch P. Brem. 37 bekannt und betrifft 
die Grenzgebiete der Gaue (vgl. zu Z. 2). 

Z. 4. Diakriten sind bisher nur spärlich bezeugt; vgl. N. L e w i s, Inventory of compulsory-
services in Ptolemaic and Roman Egypt (Amer. Stud, in Papyrol., III. New Haven — Toronto 
1968), s.v. διακριτής έχθ-έσεων. Es ist nach den Feststellungen von F. О e r t e 1, Die Liturgie 
(Leipzig 1917) 258f., um so eher davon auszugehen, dass es sich bei den Diakriten um ein kolle-
gialisch besetztes Gauamt zur „Nachprüfung von Rückständen an staatlichen Abgaben und 
Anzeige der Schuldner" (O e r t e 1, a.O. 258) handelt, als im vorliegenden Papyrus kolle-
gialische Besetzung, Gausprengel und Überprüfungstätigkeit bei Fiskalschuldnern bestätigt 
werden. 

Z. 4f. τα έκκείμενα . . . . κατα[κ]ρίματα. Für κατάκριμα geben L i d d e 11 — S c o t t — 
J o n e s als Übersetzung 1. „condemnation, judgement, 2. punishment, fine, damage". Ganz 
abgesehen von der — u.E. nicht voll verständlichen — Art dieser Aufteilung ist „Verurteilung, 
Bestrafung" durch die Beziehung zu κατακρίνειν gedeckt und so auch nur literarisch überlie-
fert (hierher gehören auch die Belege „Ep. Rom. 5.16, 8.1" unter 2), während eine weitere Be-
deutung allein durch Papyri belegt scheint (CPR 1.16 ist allerdings zu streichen) und bei 
Ρ r e i s i g к e, Wb., zu der vornehmlichen Bestimmung von κατάκριμα als „Geldstrafe, Straf-
betrag, gerichtliches Strafgeld" geführt hat. Das ist immer wieder übernommen worden (vgl. 
etwa J. D a y , zu P. Col. V 3, 170), obwohl sich bei der Einordnung der in Papyri erwähnten 
Einziehung von κατακρίματα nicht geringe Schwierigkeiten ergeben haben und inzwischen auch 
eine andere Bedeutung zur Diskussion gestellt wurde. Schwierigkeiten entstanden vor allem 
daraus, dass κατακρίματα zumeist in unmittelbarem Zusammenhang mit Steuern oder anderen 
staatlichen Abgaben genannt werden (vgl. zur Verbindung in der Sicherungsklausel der Acker-
"kaufverträge jetzt etwa SB 9618, 15f.) und wie für diese ein πράκτωρ für ihre Hebung verant-
wortlich war (vgl. zur πρακτορία κατακριμάτων W i 1 с к e n, Ghrest. 28, 12). Während so 
О e r t e 1, Liturgie 195, die Funktion des römischen Praktors durch die „Hebung der verschie-
denen S t e u e r n beider Finanzressorts" bestimmt hat, musste er in der Einziehung von 
S t r a f g e l d e r n auf ein Relikt aus den Aufgaben des ptolemäischen Praktors zurückgreifen 
(S. 198; Sperrungen von uns). Sh. L e R o y W a l l a c e , Taxation in Egypt from Augustus 
to Diocletian (Princeton 1938) hat κατακρίματα verschiedentlich erwähnt, ohne sie jedoch in 
das Gesamtgefüge der Steuern einordnen zu können (vgl. auch А. С h. J o h n s o n , Economic 
survey of ancient Rome II, 1959 = 1936, 566, dessen Hinweis auf „no. 444" in die Irre führt, 
da in BGU V „f ines" gerade nicht durch κατακρίματα, sondern durch έπίτιμα oder πρόστιμα 
wiedergegeben werden). — Diese Schwierigkeiten entfallen bei der Erklärung von T. K a i e n , 
P. Berl. Leihg., S. 241, dass unter κατακρίματα „die bei γενηματογραφία auferlegte πρόσοδος 
zu verstehen" sei. Dem hat sich jetzt auch G. С h a 1 o n (a.O., 144, Anm. 2) angeschlossen. 
Dementsprechend übersetzt er κατακρίματα in OGIS 669, 47, mit „impositions", ohne allerdings 
im Kommentar entsprechende Konsequenzen zu ziehen. Das Institut der γενηματογραφία ist 
immer noch nicht voll durchschaubar (vgl. zuletzt R . T a u b e n s c h l a g , Γ Ε Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α -
ΦΙΑ ill Greco-Roman Egypt: JJP 4, 1950, 77ff. = Opera minora II, 1959, 695ff.) und kann 
hier nicht im einzelnen behandelt werden. Die allgemeinen Zeugnisse über κατακρίματα scheinen 
uns aber mit der Deutung К а 1 é n s erklärt werden zu können, dass es sich wie bei der πρόσοδος 
um staatliche Abgaben aufgrund eines Urteils handelt, die an die πράκτορες abgeführt wurden 
(vgl. О e r t e 1, a.O. 241). In unserem Papyrus wird die γενηματογραφία gar nicht genannt, 
aber folgende Umstände zeigen, dass gleiche Voraussetzungen vorliegen: 1. Ursache ist eine 
Schuld gegenüber dem Fiskus, Z. 10 (vgl. T a u b e n s c h l a g , a.O. 697: „γενηματογραφία 
for c o v e r i n g f i s c a l d e b t s"). 2. Schuldner ist ein früherer königlicher Schreiber, Z. 6, 
der mit seinem Vermögen für seine Amtsführung haftet, also Fiskalschuldner ist (vgl. О e r t e 1, 
a.O. 358; W. G r a f U x k u l l - G y l l e n b a n d , BGU Y 2, S. 70ff.). 3. Wie bei der πρόσοδος 
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h a f t e t der Schuldner offenbar mi t seinem gesamten πόρος, Ζ. 16 (vgl. M. R о s t o w z e w, 
Studien zur Geschichte des rômischen Kolonates, 1910, 141), 4. Wie die πρόσοδος werden die hier 
geforderten Betrâge dem Besitz bzw. den belasteten Grundsti icken ais Schulden „beigeschrieben" 
(παραγράφειν), Ζ. 13.15. 16.19 (vgl. G. P l a u m a n n , Der Idioslogos. Untersuchungen zur Fi-
nanzverwallung Agyptens in hellenistischer und rômischer Zeit·. Abh. Berlin 1918, Nr. 17 (1919) 
57; О e r t e 1, a.O., 168, sowie zur H e r k u n f t der technischen Bedeutung aus dem klassischen 
Athen C. P r é a u x , Chr. ďEg. 33, 1958, 246f.). 5. Der „executive officer" ist wie bei der 
πρόσοδος der Stratege, Z. 3 ( T a u b e n s c h l a g , a.O. 698). Andererseits werden hier nicht 
έπιτηρηταί . γενηματογραφουμένων υπαρχόντων genannt , die mit der Hebung der πρόσοδος und 
Abfi ihrung an die P rak to ren be t rau t waren (vgl. О e r t e 1, a.O. 241), sondern offenbar 
waren Diakr i ten eingeschaltet. Einen Hinweis gibt hierfiir P . Col. У 3, 167f£, wo un te r einer 
Liste von Ri icks tánden (έχ&έσεις, Ζ. 167) auch Zahlungen υπέρ. . . κατακριμ(άτων) (Ζ. 170) 
aufgefi ihrt werden. F u r „Nachprufung von Ri ickstânden an staat l ichen Abgaben und Anzeige 
der Schuldner" waren aber gerade Diakri ten verantwort l ich (vgl. oben zu Z. 4), die ihrerseits 
vielleicht den πράκτωρ έχ-9-έσεως (so ist mi t M e y e r wohl in P. Giss. 58 H 13 zu erganzen) 
f u r die Hebung einschalteten. Sind κατακρίματα dami t grundsatzlich im vorliegenden Text 
wie die πρόσοδος als Zahlungen fiir dem Fiskus verfallene („condemned" ; vgl. K a l é n , a.O., 
242) Grundsti ieke zu fassen (vgl. zur Definit ion der πρόσοδος J o h n s o n , a.O. 575), so 
k a n n es sich bei der í jbe rgabe (μεταδεδόσθαι, Z.4) durch die Diakri ten nicht u m die Zahlungen 
selbst, sondern nur u m Unterlagen uber sie handeln. 

Die Kennzeichung diesel· κατακρίματα als έκκείμενα wirf t erneut Fragen auf. I m Zusam-
menhang mi t dem e rwâhnten Urteil des Epis t ra tegen (vgl. u n t e n zu Z. 6) konn te an eine P u -
blikat ion gedacht werden, die sich dann aber nicht allgemein auf Unter lagen iiber κατακρίματα, 
sondern hochstens auf Zahlungsbescheide erstrecken konnte. Granimatisch ist aber κατά κρίσιν 
(Z. 6) nur auf μεταδεδόσθαι (Z. 4) zu beziehen. Nach P r e i s i g k e , Wb. , blieben dann allein „vor-
handene" κατακρίματα ubrig, wenn nicht der sprachliche Zusammenhang mi t den έχθέσει,ς 
als Arbeitsgebiet der Diakri ten eine andere Losung nahelegte. Tatsáchlich ist in P . Ryl . 273,2 
εκκειται zu ubersetzen mi t : „es stehen aus , . . " , da die dort genannten Summen προ της χάριτος 
der Kaiser nach Z. 5 eingetrieben werden sollen. Ganz entsprechend sind dann auch hier τ ά 
έ κ κ ε ί μ ε ν α . . . . κατακρίματα als „ausstehende Zahlungen" bzw. Unter lagen iiber solche zu 
fassen. 

Z. 5. ψ α . ι π . κ . [. ]Ψα[ . ] νεω(τέρω ?). Nach den erhaltenen Buchstabenresten ist nach π wahr-
scheinlich α oder ω zu lesen, darauf folgt iiber der Zeile ein Tintenrest , der moglicherweise von 
einem Abbrevia turs t r ich s t ammt . Der Buchstabe nach κ ist moglicherweise a . Die Schrif tspuren 
wiirden somit fiir eine Ergánzung Ψ α . ι πα(λαιω) κα[ί] Ψ α [ . ι ] νεω(τέρω) sprechen. Bei 
der náheren Kennzeichnung ausstehender Zahlungen ist an dieser Stelle an eine Ortsangabe 
zu denken, fiir welche die Ri ickstánde ve rbuch t waren, u n d damit an Ortl ichkeiten, in denen 
sich wahrscheinlich die verfallenen u n d daher belasteten Grundsti ieke des Fiskalschuldners 
befanden. Da aber ein Ortsname P s a . . , soweit wir sehen, nicht anderweitig iiberliefert ist, u n d 
J . S c h w a r t z uns zu recht darauf hinwies, dass bei Or tsnamen fiir die Gegeniiberstellung 
von παλαιός und νεώτερος eine Parallele fehl t , haben wir im Tex t auf eine Ergánzung verzich-
te t . — Zu dem hier moglichen Ortsnamen soli nur darauf hingewiesen werden, dass in der Gegend 
des al ten 11. oberâgyptischen Gaues, in der a m Beginn des 2. J ah rhunde r t s n. Chr. der Apollo-
nopolites Heptakomias eingerichtet wurde, spâtestens seit der Zeit des Neuen Reiches die Gott-
heit Schai besonders verehr t wurde (vgl. H . B o n n e t , Reallexikon der agypíischen Religions-
geschichte, Berlin 1952, s.vv Gaugot ter , Hypselis, Schai). Mit Hinzufi igung des mask. Artikels 
(vgl. dazu C. E . H o l m, Griechisch-agyptische Namenstudien, Diss. Uppsala 1936, 18f.) ent-
s tand daraus die griechische Namensform Psois oder Psais, die in Personen- u n d Or tsnamen 
dieser Gegend ihren Niederschlag gefunden ha t . Moglicherweise s teh t die Unterscheidung in 
„a l t " und „neu" mi t der neuen Gebietseinteilung jener J ah re in Yerbindung. 
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Z. 5f. Der hier genannte Ision, ehemaliger königlicher Schreiber des Diopolites, ist, soweit 
wir sehen, anderweitig nicht belegt. Er wird vom Petenten — wahrscheinlich aus Unkenntnis — 
nicht durch sein Patronymikon und die Herkunftsangabe gekennzeichet. An deren Stelle tritt 
die Beschreibung als Vater der Diakriten, die damit nichts für den Vorgang hergibt, aber im-
merhin zeigt, dass Ision — entsprechend der erforderlichen Qualifikation seiner Söhne als Li-
turgen (vgl. O e r t e 1, a.O. 258f.) —- zu der Gruppe der enchorischen εύσχήμονες wahrschein-
lich des Antaiopolites gehörte. Sein Amt als königlicher Schreiber hat er dann ausserhalb seiner-
ιδία versehen (vgl. О e r t e 1, a.O. 171) und ist mit einiger Wahrscheinlichkeit aufgrund 
der mit seinem Amt verbundenen Haftpflicht zum Fiskalschuldner geworden (vgl. oben zu Z. 
4f.). 

Z.6. κατά κρίσιν. Wie schon zu Z. 4f. erwähnt, sind die entsprechenden Unterlagen von 
den Diakriten dem Strategen des Antaiopolites aufgrund eines ergangenen Urteils des Epi-
strategen übergeben worden. Die hiermit vom Epistrategen ausgeübte Jurisdiktionsgewalt ist 
auch sonst in Fällen, in denen Eingaben gegen administrative Regelungen eingereicht wurden, 
überliefert; vgl. dazu V. M a r t i n , Les épistratèges. Contribution à l'étude des institutions de 
l'Egypte Gréco-Romaine (Diss. Genève 1911) 166ff. 

Z.7. Zu M. Artorius Priscillus Vicasius Sabidianus, Epistrategen der Thebais, vgl. H. G. 
P f l a u m , Les carrières procuratoriennes équestres sous le Haut-empire Romain I (Paris 1960) 
Nr. 88, sowie jetzt P. Alex. Giss. 42,4. Für die Bestimmung der Amtszeit der Epistrategen der 
Thebais (vgl. dazu jetzt auch M. V a n d o n i, Gli epistrategi nett' Egino Greco-Romano [Milano 
1971] 5Off.) ist weiterhin entscheidend, dass nach P. Brem. 11 Artorius Priscillus vor, vielleicht 
noch während des Judenkrieges im Amt war, Flavius Philoxenus nach P. Brem. 6 unter der 
Praefektur des Q. Rammius Martialis. Für die Praefektur des Rammius Martialis ergibt sich der 
Zeitraum zwischen August 117 (P. Oxy. 1023) und August 119 n. Chr. (Mitteis, Chrest. 373), 
während in der Zeit des Judenkrieges Q. Marcius Turbo und ab August 119 T. Haterius Nepos 
(P. Oxy. 2265) Praefekten waren. Da für den 24.1.119 n. Chr. Gallus Marianus als Epistratege 
der Thebais überliefert ist (das Datum bei P f l a u m , a.O., 1091, nach SB 1525, nicht „inspie-
gabilmente", wie bei V a n d o n i, a.O., 52, Anm. 59, da die zweite offizielle. Geburtstagsfeier 
Hadrians in Ägypten u.E. eher von seiner Thronbesteigung aus als von der Agyptenreise berech-
net wurde), ist damit ein terminus ante quem für den Endpunkt der Amtszeit des Flavius Phi-
loxenus gegeben (der Epistratege, an den unter dem 4.6.119 P. Alex. Giss. 23 adressiert wurde, 
kann deshalb — gegen S c h w a r t z — weder Artorius Priscillus noch Flavius Philoxenus 
gewesen sein, wahrscheinlich aber Gallus Marianus). Da über seinen Amtsantritt bisher keine 
Aussage vorliegt, ist es weiterhin lediglich „chronologisch möglich" (W i 1 с к e n, zu P. Brem. 
11,37), dass er unmittelbarer Nachfolger des Artorius Priscillus war. Für diesen kann als Amtszeit 
höchstens „vers 115—117" angegeben werden („avant 115—117" bei P f l a u m , a.a.O. 185. 
1091; „115—117 d.C." bei V a n d о n i , a.O., 50), weil der Judenkrieg in seiner Auswirkung 
in den einzelnen Gegenden chronologisch nicht genauer eingegrenzt werden kann. In diese Zeit 
wird dann auch unser Papyrus datiert (vgl. oben zu Z. 3). 

Z. 8. Ιξ έντυχείας κτλ. Vgl. zu ähnlichen Angaben über die ein Urteil veranlassende Eingabe 
etwa P. Oxy. 1264, 7ff.; P. Pan. 1,348. 

Die Kennzeichnung der άγορασταί (vgl. auch Z. 10.12) als γενόμενοι lässt zunächst an 
einen Titel oder eine Funktionsbezeichnung denken. Zur durchgängigen Bedeutung „Käufer" 
in den Papyri vgl. aber jetzt B r a u n e r t, αγοραστής: Zschr. f. Pap. u. Epigr. 8 (1971) 118ff. 

Z. 9. έπ{ε}ιμεμερικέναι κτλ. Für die Konstruktion mit inf. perf. wird zunächst in Parallele 
zu μεταδεδόσθαι (Ζ. 4) die Abhängigkeit von εγραψεν (Ζ. 3) nahegelegt. Die Schwierigkeit liegt 
aber dann nicht nur im Fehlen einer kopulativen Partikel, sondern vor allem in der Unvollstän-
digkeit des a.c.i.. Daher handelt es sich hierbei wahrscheinlich um einen der „komplizierteren 
Fälle, in denen die Grenze zwischen oratio obliqua, d.h. abhängigem Infinitiv und selbständigem 
Imperativischen Gebrauch schwer zu ziehen ist" (vgl. E. M a y s e r, Grammatik der griechischen 
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Papyri.... I I 1 [Berlin-Leipzig 1926] 304); έπιμεμερικέναι gibt den Inhalt der κρίσις wieder. 
Fur die Verwendung des perf. sehen wir keine Parallele. 

εις τούς κατά πάντα τρα[πε]ζί[τα]ς. Die Schriftspuren des letzten Wortes scheinen uns nicht 
anders ergânzt werden zu konnen, auch wenn eine Parallele fehlt. Bei âhnlichen Yorgângen 
wird sonst ή επί (των) τόπων δημοσία τράπεζα genannt ; vgl . P . Amh. 68 = W., Chr. 374, 
.20; P. Oxy. 721, 12f. ; P. Lond, I I I 1157 (S. l lOf.) , 30f. 

Z. 10. έξ άρχής [θ]εμένου[ς] άγοραστάς. Der notwendige Artikel ist ausgelassen. -9-έμενος 
ist hier wohl — wie sonst erst in byzantiniseher Zeit ; vgl. Ρ r e i s i g к e, Wb., s.ν. τί·9-ημι 4c — 
ais „Ver t ragspar te i " zu verstehen, d.i. „die Kaufe r , die von Anfang an abgeschlossen haben" . 

Z. 11. έπεί οδν korrespondiert mit διότι (Z. 16f. ; vgl. zum A u f b a u der Urkunde oben Ein-
leitung). B i s παρέγραψαν (Ζ. 16) reicht also eine Satzperiode. In ihr fehlt ein Sub jekt in dieser 
Angabe des unmittelbaren Anlasses. Nach dem T e x t kónnten die Diakriten (Z. 4) gemeint sein, 
aber moglicherweise war auch dem Petenten nicht bekannt , welche „ F i n a n z b e a m t e n " (M e y e r, 
zu P. Giss. 48,10) das παραγράφειν vornahmen. 

8<ε>'ισιδαιμονία ist bisher in Papyr i nicht iiberliefert. Daher ist auch uber den Inhalt des 
Vorwandes nichts auszusagen. 

Z. 12. [Ά]νταιοπολείτου. Die Lesung verdanken wir J . S c h w a r t z . 
Z. 13. Zu παραγράφειν vgl. oben zu Z. 4f. und 11. 
χρωματίζειν ist in Papyr i bisher nicht belegt. J . S c h w a r t z weist uns auf άχρωμία in 

P . Petaus 26,14, hin. Konnen wir hier auch eine metaphorische Bedeutung von „ f a r b e n " an-
nehmen, so ergibt sich mit grosser Wahrscheinlichkeit die gewáhlte Ubersetzung „anschwárzen" . 

Z. 14. Kreki s wird im Apollonios-Archiv wiederholt genannt ; vgl. W i l c k e n , zu P. Brem. 
24,16. Durch aile Zeugnisse wird die Nachbarschaf t zu Naboô nahegelegt, auch wenn es sich 
(nach W i l c k e n , a.O.) u m je ein Dorf im Apollonopolites und im Antaiopolites handeln solíte. — 
1st χρωματίζειν (Z. 13) hier richtig gedeutet , dann handelt es sich u m eine Ortschaft im Apol-
lonopolites. 

λ ή ' μ < μ ) α τ α . [ . . ] ' . Wenn die nachtrágliche Einfi igung eines Wortteiles, die nicht durch 
eine vorangehende Abbreviatur bedingt ist, auch nicht erklârt werden kann, so glaubten wir 
nach den erhaltenen Schriftresten an unserer Lesung festhalten zu sollen gegeniiber einem Vor-
s c h l a g v o n J . S c h w a r t z : μή 'μετά' . Vgl. zu λήμματα W i l c k e n , Ostraha I 251 ; N. H o h l w e i n , 
VEgypte Romaine (Bruxelles 1912) 407. Dementsprechend hier ais „ E i n a a h m e s p a l t e n " zu 
verstehen. 

Z. 16. παρεμφέρομαι bisher in Papyr i nicht belegt. Wie sonst im nachklassischen Griechisch 
c. dat . etwa in der Bedeutung „in Verbindung stehen m i t " zu verstehen. 

Z. 17. αξίωμα wird durch das adj . άδεής ais „ E i n g a b e " bes t immt. Die E ingabe selbst soil 
also dem Strategen des Antaiopolites ubergeben (προτείνειν) werden. 

Z. 18. οί νυν πεμφθέντες sind offenbar Vollstreckungsbeamte. E s konnten — wie in ver-
gleichbaren Fallen (vgl. oben zu Z. 4f.) — έπιτηρηταΐ γενηματογραφουμένων υπαρχόντων hier-
unter vers tanden werden, schwerlich jedoch die in Z. 4 genannten Diakriten. 

Z. 21. Be i der Lesung der Res te der zweiten Zeilenhâlfte folgen wir den Vorschlagen von 
J . S c h w a r t z . Den Sinnzusammenhang haben wir t rotzdem nicht erkennen konnen; S t a t t 
der Arurensigle scheint uns auch eine Lesung Θ]ω9- κδ moglich zu sein. 

Z. 22. 'Ανταιοπολείτην nach dem Yorschlag von J . S c h w a r t z . 
Z. 23. εξ α κ ο [ ± 9 ] η . J . S c h w a r t z sehlàgt ais Ergânzung eine F o r m von έξακολουθέω oder 

έξακολουθεία vor. Wir haben den Yorschlag nicht in den T e x t aufgenommen, da nach εξ ein 
deutliches Spa t ium folgt . 

Z, 25. Der hier beginnende neue Absa tz gehort palaographisch zu der gleichen E ingabe 
und enthalt moglicherweise die Dat ierung. 
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f 

Taf . 3. P. Bonn. inv. 207 



Taf. 4. P. Bonn. inv. 208 
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P. Bonn. inv. 126 Taf. 2 

Die drei Papyrusfragmente unter dieser Inv.-Nr. zeigen alle die gleichen 
Schriftzüge, so dass sie wahrscheinlich eine Urkunde gebildet haben. Die Schrift 
ist flüchtig, aufrecht bis nach rechts geneigt, die Buchstaben sind von unter-
schiedlicher Grösse und schwanken in der Zeilenführung11. 

Frg. a (12,4x10,3 cm) trägt den Anfang der Urkunde. Unter dem erhaltenen 
oberen Rand des Papyrusblattes beginnt der Text nach einem gut 1 cm breiten 
freien Raum. Unterhalb von Z. 10 ist die Oberfläche des Papyrus stark be-
schädigt und zeigt bis zu Z. 14 keine Schriftspuren mehr. 

Frg. b (10,8 X 6 cm) stammt mitten aus dem Text und ist stark beschädigt. 
Eine Zuordnung zu Frg. a ist hier aufgrund der möglichen Verbindung von 
Z. 2 mit Z. 8 von Frg. a vorgeschlagen worden (vgl. Komm, zu Z. 8).12 

Frg. с (8,2 X 3,6 cm) stammt ebenfalls mitten aus dem Text und enthält 
lediglich Reste, die auch den Versuch einer Zuordnung nicht gestatten: 

— 11 ]ι.περιω[— 12 ]τιπου. ι.[ 13 —••—-
—] .τω έπιεο.[ —|4 ]ατηρα[ 15 —·—-—].δ..·9·ω[— ·| 
6 β . Γ ^ Γ ]μ?στοπΓ 18 ]· ·'·[ · ί · [· 1?·ί 
- I 9 ]<τ. ιπ. [ 110 ]ευρι. . . [ - — — ] [ -

Über den Inhalt der Eingabe, deren Petent wahrscheinlich zu einer Familie 
aus der Gauhauptstadt gehört, deren Mitglieder auch sonst im Apollonios-
Archiv genannt sind (vgl. Komm, zu Z. 3), lässt sich bei dem Erhaltungszustand 
nichts aussagen. Zahlenangaben in den Z. 7, 9 und vielleicht 11 deuten auf 
Besitzverhältnisse oder Geld- und Steuerangelegenheiten (vgl. dazu οφειλή, 
Ζ . 1 0 ; τ ά ξ ι ς , Ζ . 11) h in . 

F r a g m e n t e a u n d b 

(a) Ά]πολλων[ί]ω στρατηγώ Άπολλωνοπ[ολίτου 
(Έπτα)κωμίας 

παρ]ά Άνταί[ου Ψ]εα·9·ύριο[ς] νεω(τέρου) 
] · ( ' ) [ 

11 Vgl. zu einer ähnliehen Schrift R. S e i d e r, Paläographie der griechischen Papyri I 
(Stuttgart 1967) Nr. 34. 

12 Beim Verglasen des Papyrus ist eine andere Zuordnung vorgenommen worden. Dabei 
steht Z. 1 von Frg. b auf der Höhe von Z. 6 von Frg. a. Eine sachliche Verbindung ist dabei 
aber ebenso wenig zu erkennen, wie bei der durch die Verglasung vorgenommenen Einordnung 
von Frg. c, das links von Frg. b so angeordnet wurde, dass Z. 1 von Frg. с in der Höhe von 
Z. 13 (in der jetzigen Zuordnung Z. 19) von Frg. b steht. 

4 Journal of Jur. Papyrology 
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5 ] . * . . . . [ 

]κρατίαν[ 
( b + a ) ] . . τ ε [ . ] . [ . . ] σ ί ο υ . . α . ' . . . [ 

]τών άπο της μ[ητρ]οπ[όλ]εως ι. . [ 
] .ωπ . .καιi Άφρ[ο]δ[3-4 ] . . . . [ 

10 τ]ήν οφειλ[ή]ν [. ,]π[ 7-8 ] . [ 
]τάξεως ύπο α. . ,δε[ 3-4 ] [ 
] · • [ 6-7 ' ] τ . . . . [ 3 -4 ] . . . . [ 

]νυπ.[ . ] . [3-4 J . . . . [ 
]ε«πτο[ 4-5 ]θ.[ 

15 ]ε.σα. . .λι[2-3]ορι[ 
(b) ]τούτων[ 

] κ . . . . σοαα[ 
] .εφεισακ[ 

] ,τ [ . . ]ωνησ[ 
20 ' ] . ' . ' . . ' [ 

K o m m e n t a r 

Ζ. 3. Άνταί[ου Ψ]εαθύριο[ς] νεω(τερου). Der zweite Buchstabe kann — sogar besser — XL 
gelesen werden und damit der Name als 'AXixaïoç.wie ursprünglich auch in P. Flor. 329,3.27; 
333,7. W i 1 с к е n, Archiv б (1920) 427, Anm. 2, hat jedoch für alle Fälle die Lesung Ανταίος 
vorgeschlagen (für 329 nicht in BL aufgenommen). Das Faksimile von P. Giss. 59 (Taf. VIII), 
von dem auch W i l c k e n ausgeht, zeigtin I 11 deutlich die Schreibung des ,v', die Anlass 
zu einer Verwechslung sein kann (in P. Bonn. inv. 126 der gleiche Duktus in νεω( ) Ζ. 3) und 
die im vorliegenden Falle noch im besonderen Masse dadurch nahegelegt wird, dass die senkrechte 
Schlusshaste in fast 1 mm Abstand getrennt vom ersten Buchstabenteil geschrieben ist. (Die 
Lesungen folgender einmalig überlieferter Namen aus der gleichen Zeit sollten daher nochmals 
überprüft werden: Άλίνους in P. Mich. 224, 4269. 5774, Άλιοϋς in P. Brem. 51,7, Άλιτάριον 
in BGU 1897 а 2.26). Die Entscheidung im vorliegenden Falle wurde durch das Patronymikon 
erleichtert, das bei der Breite der Lücke kaum anders ergänzt werden kann. Ψεά&υρις νεώτερος 
ist im Apollonios-Archiv in P. Brem. 23,60 und P. Giss. 4,3. 12f. 24 genannt. In beiden Fällen 
handelt es sich bei dem Namensträger um einen Angehörigen der Gruppe των άπό της μη-
τροπόλεως. In P. Giss. 4 wird von ihm eines der bekannten Pachtangebote auf Staatsland über-
liefert, das δια Άνταις υίοΰ (Ζ. 26) eingereicht wurde. Wenn wir hier mit einer Abkürzungs-
form des Namens rechnen können (vgl. M e y e r, zu P. Giss. 4,26 unter Bezug auf P r e i s i g к e, 
Namenbuch, s.v. Πτολεμαίς), dann dürfte unser Petent mit dem Sohn des Pächters in P. Giss. 
4 identisch sein. Dieser Pächter war möglicherweise auch Archon eines Polizeireviers der Gau-
hauptstadt (vgl. P. Brem. 23) gewesen, wogegen nur scheinbar sein „verschiedenes" Patrony-
mikon spricht, das in P. Giss. 4,3 nämlich nicht überliefert, sondern ohne nähere Begründung 
beliebig ergänzt wurde. 

Z. 8. Der letzte Buchstabe von Frg. b ist nur halb erhalten und könnte danach zu λ, ν 
(vgl. oben zu Z. 3) oder auch μ ergänzt werden. Die vorgenommene Ergänzung geht davon 
aus, dass es sich bei των άπο της um den Anfang einer Herkunftsangabe handelt und κώμης 
auszuschliessen ist. Die Ergänzung wird dadurch gestützt, dass 1. der Petent wahrscheinlich 
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zur Gruppe των άπα της μητροπόλεως gebort (vgl. zu Ζ. 3) und 2. sich dadurch eine Zuordnung 
von Frg. b zu Frg. a anbietet, wie sie hier in der Wiedergabe des Textes vorgeschlagen wird. — 
Statt ι am Ende der Zeile ist auch κ möglich. 

P. Bonn. inv. 207 5,4x6,5 cm Taf. 3 

Erhalten ist der obere Teil einer Urkunde. Über der ersten Zeile ist ein 
freier Raum von ca. 1,5 cm Breite. Die Scbrift ist gleichmässig, leicht nach 
rechts geneigt und auffallend klein und zierlich13. 

Nach den erhaltenen ersten Zeilen handelt es sich um eine Eingabe an 
Apollonios. Aber weder lassen sich nach den genannten Personen Beziehungen 
zu anderen Urkunden des Apollonios-Archivs herstellen, noch ist über den In-
halt eine Aussage möglich. P. Giss. 82 zeigt bei parallelem Anfang der Petition, 
dass die genannte Pacht nicht Inhalt der Eingabe zu sein braucht. 

Άπο]λλωνίωι στρατηγώι Άπο(λλωνοπολίτου) (Έπτα)κω(μίας) 
παρ]ά Παπευώτος Άσκλατος των [ά]πο 
Ναβο]ώ. εμι.σ·9-ωσάμ[ην τό ά]βροχ[ον εδα]φος 
παρά] Όφιέως νε(ωτέρου) Ω . [ 6-7 ]. μεξ [ . ] . . [ 

5 ± 5 ]γορος ευτο.[ 6-7 ] . σ . [ . . ] . [ 
± 7 ϊγριος τω[ ± 8 ] . ι . . .[ 
± 6 ]οι άριστη [ ± 9 ]. . .[ 
± 6 Μ . . ] . . [ ' . ] . . . [ ± 8 ] vacat 
± 7 ] . [ ± 4] .α[ ± 9 ] vacat 

Ü b e r s e t z u n g 

An Apollonios, den Strategen des Apollonopolites Heptakomias, von Papeuos, dem Sohn 
des Asklas, aus Naboö. 

Ich habe das unbewässerte Grundstück gepachtet von Ophieus, dem jüngeren, dem Sohn 
des 0 . . . 

K o m m e n t a r 

Z. 2. Παπευώτος. Paläographisch ist auch die Lesung Παπενάτος möglich. Beide Namen 
sind bisher in Papyri unbelegt; vgl. aber immerhin gen. Παπεώτο(ς) in P. Lond. II 376 (S. 77), 1. 

Z. 3. Ναβοώ. Nach den im Apollonios-Archiv überlieferten Ortsnamen bietet sich diese 
Ergänzung an. Die Herkunftsangabe ohne κώμης ist zwar ungewöhnlich, vgl. aber P. Alex. 
Giss. 14 ( = P. Giss. 43), 6.20,6, sowie wahrscheinlich 19 (== P. Brem. 33), 5f. 

13 Ygl. zu einer ähnlichen Schrift R. S e i d e r, a.O., Nr. 33. 

4* 
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έμισθ-ωσάμ^ν το α]βροχ[ον εδα]φος: έμισ9·ώσαμ[εν £μ]βροχ[ον εδα (?)]φος nach einem Vor-
schlag von J. S c h w a r t z . Eine geläufige Formulierung lässt sich nicht herstellen. U.E. ist nach 
der vollständig erhaltenen Angabe des Absenders an der 1. Pers. Sg. festzuhalten. Zur Pacht 
von αβροχον vgl. etwa P. Brem. 37,12, und zur μίσθωσις έδαφών P. Mich. 121 У 5,2; 8,2. 8; 10,5. 
Danach scheint uns die vorgeschlagene Ergänzung unter der Annahme vertretbar, dass ein 
Relativsatz folgte. 

Z. 4. Zum Namen Ophieus im Apollonios-Archiv vgl. oben zu P. Bonn. inv. 2, Z. 2. Ophieus, 
der jüngere, ist sonst nicht überliefert. 

P. Bonn. inv. 208 18x13,5 cm Taf. 4 

Wie P. Bonn. inv. 2 ist auch dieser Papyrus Teil eines τόμος συγκολλήσιμος, 
der Eingaben an Apollonios enthielt. Von Col. I fehlt der linke, von. Col. II 
der rechte und von beiden jeweils der untere Teil. 

Col. II trägt eine verhältnismässig grosse und breite aufrechte Schrift, aus 
den erhaltenen Schriftresten ist für den Inhalt der Eingabe nichts zu entnehmen: 
ΐ!Απολλω[νίωι στρατηγώι 'Απολλωνοπολίτου Έπτακωμίας |2 παρά Ά { |3 

του αυτ[ου —]4 καλλοπ[ |5 ν . [ |6 —-
Col. I zeigt eine aufrechte und gleichmässige Schrift14. Die letzten drei 

Zeilen stammen von zweiter Hand, die zu einer engeren Schreibweise neigte. 
Trotz einer Anzahl kennzeichnender Wörter aus dem kultischen Bereich (Z. 3. 
11. 15f.) und eines römischen Namens (Z.12) haben wir vom eigentlichen In-
halt dieser Eingabe eines Einwohners von Tanyaithis nichts erkennen können. 

'Απολλωνίωι στρατηγώ!. Άπολλωνοπολίτου 
Έπτα κ]ωμίας 

παρά άπδ της] κώμης Τανυαί'&εως 
]. αδελφός παστοφοροΐον 

με]γίστων του οπ[ισ·9-]εν τη αύτ[η 
5 κώμη ? ]μου δ. [2-3].τερ. . ν [ ± 3 ] . . 

ά]λλά και πολλάκις κατακρί-9-η 
] - [ i 2]. .και έπι τήι[1-2].ηι έμόν 

].ι τώι πέρυσι Ινι[αυ]τώι 
]άδικεΐν αυτούς και εφρ . [ 

10 ].ο κρίματος ώνειδι[ 
]πασ[τ]οφόρους οντάς και παρεγ[ 

].οσου και Κλαυδίου 'Αγριππείνου[ 
]αγ[3-4]ντας vac. τ[ού]ς αύτους και 

]ακ[1-2]τα αλλα παρά τά άπειρημέν[α 

14 Vgl. zu einer ähnlichen Schrift W. S с h u b a r t, Papyri Graecae Berolinenses (Bonn 
1911) Tafel 22a. 
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15 ]тФЫ έτέρ . [2-3 ]. . [ 
]. φετεα. άλλοτρίους τοσούτο[υς 

]ν vac διο άξιώ [ 
vacat 

]ωμακου[ 
Κ )«?«[ * ]·[ 

6 1. κατεκρίΟ-η 

K o m m e n t a r 

Ζ. 3. παστοφοροΐον ist im Apollonios-Arcliiv singular [s. Korrekturzusatz]. 
Ζ. 10. Der erste Buchstabe könnte auch π, τ oder ρ gewesen sein. In ωνειδ ist statt ει auch 

η möglich. 
Z. 11. Zu Pastophoren, die innerhalb des Apollonios-Archivs nur noch einmal titular ge-

braucht werden (P. Brem. 70) vgl. jetzt F. D u n a n d. Une plainte de pastophores: Chr. d'Eg. 
44 (1969) 301ff. — Von P. Brem. 70, der von W i 1 с к е n nur beschrieben ist, wurde uns 
zum Vergleich eine Photographie dieses Papyrus von der Staatsbibliothek in Bremen liebens-
würdigerweise zur Verfügung gestellt. Weder paläographisch noch inhaltlich scheinen uns 
Berührungspunkte mit unserem Papyrus vorhanden zu sein. 

Z. 12. Claudius Agripp(e)inus konnten wir nicht näher bestimmen. Möglicherweise handelt 
es sich um die Kennzeichnung einer ούσία durch die Namen der früheren Eigentümer. 

Z. 13. Das Spatium zur Kennzeichnung eines neuen Sinnabschnittes ist besonders auffällig, 
vgl. auch Z. 17. 

Z. 16. In Anbetracht der sonstigen kultischen Bezeichnungen in diesem Text könnte man 
beim ersten Wort eventuell an die Ergänzung zu einer - - allerdings hybriden — Form von 
προφήτης denken. 

Z. 17f. Siö άξιώ. Das eigentliche Petitum, das damit beginnt, muss aussergewöhnlich kurz 
gewesen sein. Denn im hier erhaltenen zweiten Drittel der Urkunde ist Z. 18 unbeschrieben. 

Z. 19f. Es ist nicht zu erkennen, ob es sich bei den Schriftspuren um Datum, Unterschrift 
oder einen amtlichen Vermerk gehandelt hat. 

[Kiel] Horst Braunert und Ursula В и s к e 

Korrekturzusatz: Pastophoria begegnen auch in P. Erl. 40 (dort auch ähnliche Spatia im 
Text wie in P. Bonn inv. 208, 13. 17), den H. C. Υ o u t i e — L. С. Υ o u t i e, Zschr.f. Pap. u. 
Epigr. 14 (1974) 133 ff., als zugehörig zum Apollonios-Archiv erkannt haben. Ihr Ergänzungsvor-
schlag einer Form von άποδόχιον in Z. 7 kann in diesem Zusammenhang möglicherweise durch 
das Vorkommen der Vokabel in SB 9641 R I 6 (vgl. dazu R. M e r k e l b a c h , ibid. 2, 1968, 22) 
gestützt werden. 


